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Der Gemeinderat hat beschlossen, dass auch bei Erfüllung 
eines Merkmales, die Straße weiterhin im Winterdienstplan 
enthalten bleibt. Bei Eisregen und starkem Schneefall werden 
zusätzlich auch die entfallenen gemeindlichen Straßen nach-
rangig durch den Winterdienst geräumt und gestreut.
Grundsätzlich haben innerhalb der geschlossenen Ortslage 
verkehrswichtige und gefährliche Straßenstellen - Steil- und 
Gefällstrecken sowie Hauptverkehrsstraßen als auch 
das Schul- und Bahnhofsumfeld – immer Vorrang.
Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, ihre Fahrzeuge so 
abzustellen, dass ein Durchkommen der Räum- und Streufahr-
zeuge jederzeit (auch in den Abend- bzw. frühen Morgen-
stunden) möglich ist. Hierbei erweist sich als sinnvoll, wenn in 
einer engen Straße die Fahrzeuge nur auf einer Seite abgestellt 
werden. (Durchfahrtsbreite für das Räumfahrzeug mit Schnee-
schild beträgt ca. 3,05 m)

Jedoch trägt nicht nur der Bauhof, sondern jeder Bürger 
unserer Gemeinde zur Sicherheit unserer Straßen bei.
Auszug aus der Straßenreinigungs Verordnung der 
Marktgemeinde Wilhermsdorf

Sicherung der Gehbahnen im Winter
§ 9 Sicherungspflicht

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigen-
tum oder Besitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in 
§ 11 bestimmten Abschnitte der Gehbahnen der an ihr 
Grundstück angrenzenden oder ihr Grundstück mittelbar 
erschließenden öffentlichen Straßen (Sicherungsfläche) auf 
eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhalten.

(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. 
Die Sicherungspflicht besteht für alle Straßen, auch wenn 
diese nicht im Straßenverzeichnis aufgeführt sind.

Aus dem Rathaus

Winterdienst-Info
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Bauhofteam wird wieder bemüht sein, den Winterdienst 
ordnungsgemäß und zu Ihrer Zufriedenheit auszuführen.
Bitte nehmen Sie die folgenden Informationen zur Kenntnis 
und haben Sie
dafür Verständnis, dass nicht alle Strecken/Straßen zur 
gleichen Zeit geräumt sein können.
Räum- und Streuzeiten des Bauhofs: täglich von 04.00 – 
20.00 Uhr
Seitens der Gemeinde besteht keine uneingeschränkte Räum- 
und Streupflicht. Diese richtet sich zum einen nach der Art und 
Wichtigkeit des Verkehrs, zum anderen nach der Leistungs-
fähigkeit der Gemeinde.
Der Winterdienst ist so zu organisieren, dass mit Beginn des 
Hauptberufsverkehrs, i. d. R. zwischen 7 und 8 Uhr morgens, 
Streu- und Räummaßnahmen bereits getroffen sind. Daneben 
ist auch die Eigenverantwortlichkeit jedes Verkehrsteilnehmers 
gefragt, sich insbesondere im Winter den gegebenen Straßen-
verhältnissen anzupassen.
Innerorts besteht eine Räum- und Streuverpflichtung nur an 
verkehrswichtigen und zugleich gefährlichen Straßenstellen. 
Allein das Vorliegen des Merkmals Verkehrswichtigkeit, ohne 
dass daneben auch Gefährlichkeit (und umgekehrt) gegeben 
ist, reicht nicht aus, um für die Gemeinde eine Verpflichtung 
zur Durchführung von Winterdienstmaßnahmen zu begründen.

Markt Wilhermsdorf, 
Hauptstr. 46, 91452 Wilhermsdorf
Telefon: 09102-9958-0

Durchwahl-Nummern
Vorzimmer:  .......................................................................9958-203
Bürgeramt/Standesamt:  ............9958-117, 9958-118 und 9958-119
Bauamt: .....................................9958-137, 9958-138 und 9958-140
Kasse/Steueramt:  ..................................... 9958-123 und 9958-124
Gemeindewerke: ........................................ 9958-125 und 9958-126
Bauhof:  ................................................................................... 1878

Notfall-Nr. Bauhof ................................................. 0151/57140232
 außerhalb der Dienstzeit

Notdienste, Gesundheit
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an Wochenenden, 
Feiertagen  und Mittwochnachmittagen:  ...................... Tel.: 116 117
Rettungsdienst und Notarzt:  ...............................................Tel.: 112

Apotheken-Bereitschaftsdienst
Die im täglichen Wechsel dienstbereiten Apotheken werden durch 
Anschlag an den Apotheken in Wilhermsdorf und bei anderen Apo-
theken im Landkreis bekanntgegeben. Sie sind auch unter: www.
lak-bayern.notdienst-portal.de abrufbar.

Frauennotruf...................................................... Tel.: 0911/729008 

Defibrillatoren Standorte in Wilhermsdorf
Rathaus, Hauptstr. 46

Bauhof, Holzmüllerweg 3 (24 h zugänglich)

Schule, Schulstr. 1

TSV-Sportplatz, Dürrnbucher Str. 3 (24 h zugänglich)

Hallenbad, Ulsenbachstr. 19 (24 h zugänglich)

Dorfgemeinschaftshaus, Meiersberg 3 (24 h zugänglich)

Dorfgemeinschaftshaus, Dürrnfarrnbach 8 (24 h zugänglich)

Pfarrscheune, Kirchfarrnbach B 1 (24 h zugänglich)

Unterulsenbach Milchhaus (24 h zugänglich)

Tierärztlicher Notdienst
https://tierarztnotdienst-mittelfranken.de

Infotafel

Redaktionsschluss
Das Mitteilungsblatt erscheint 14-tägig.

Erscheinungstag: Freitag
Redaktionsschluss für jede Ausgabe ist Donnerstag der Vorwoche, 8.00 Uhr
*Bei einem Feiertag innerhalb der Erscheinungswoche 1 Werktag früher.
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§ 10 Sicherungsarbeiten
(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche 

an Werktagen ab 7.00 Uhr und an Sonn- und gesetz-
lichen Feiertagen ab 8.00 Uhr von Schnee zu räumen 
und bei Schnee-, Reif-, oder Eisglätte mit geeigneten 
abstumpfenden Stoffen (z.B. Sand, Splitt), nicht jedoch 
mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das 
Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr (z.B. an 
Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen von 
Tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 
20.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von 
Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz 
erforderlich ist.

(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind 
neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr 
nicht gefährdet oder erschwert wird. Ist das nicht mög-
lich, haben die Vorder- und Hinterlieger das Räumgut 
spätestens am folgenden Tage von der öffentlichen Straße 
zu entfernen. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlauf-
schächte und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung 
freizuhalten.

§ 11 Sicherungsfläche
(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück 

innerhalb der Reinigungsfläche liegende Gehbahn.

Sollten trotzdem Fragen bzw. Probleme auftreten stehe 
ich Ihnen gerne zu üblichen
Bauhof-Arbeitszeiten (Mo-Do 7.00-16.00 + Fr 7.00-
12.00Uhr) unter der
Telefonnummer 09102/1878 zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen eine gesunde und „rutschfreie“ Winterzeit!
Ihr Bauhofleiter Michael Rumrich mit dem gesamten Bauhof-
team

Entwurf Gebührensatzung  
zur Bädersatzung
Satzung
Über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 
Hallenfreibades Wilhermsdorf (Bäder-Gebührensatzung)
Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 
vom 04.04.1993 (GVBl. S. 264) erlässt der Markt Wilhermsdorf 
folgende Satzung:

§ 1 Gebührenpflicht
Für die Benutzung des Hallenfreibades Wilhermsdorf erhebt 
die Gemeinde Gebühren nach dieser Satzung.

§ 2 Gebührenschuldner
Gebührenschuldner ist derjenige, der das gemeindliche Bad 
benutzt oder sonstige Leistungen i. S. von § 6 dieser Satzung 
in Anspruch nimmt.

§ 3 Entstehen und Fälligkeit
(1) Eintritts- und sonstige Benutzungsgebühren sind beim 

Passieren des Eingangs, Gebühren für Mehrfach- und 
Dauerkarten bei deren Erwerb zu entrichten.

(2) Kursgebühren werden bei der Einschreibung oder der 
Bestätigung der Anmeldung erhoben.

(3) Sonstige Gebühren entstehen mit der Bekanntgabe des 
Gebührenanspruchs gegen über dem Gebührenschuldner.

(4) Sämtliche Gebühren sind mit ihrem Entstehen zur Zahlung 
fällig.

§ 4 Gebührenkarten
(1) Kurskarten und Dauerkarten sind nicht übertragbar. Sie 

gelten nur für die Person, auf die sie ausgestellt sind und 
für den jeweiligen Geltungszeitraum. Dauerkarten-Inhaber 
haben auf Verlangen ihre Identität durch einen amtlichen 
Lichtbildausweis nachzu weisen.

(2) Gebühren-, Kurs- oder Dauerkarten werden bei ganzer 
oder teilweiser Nicht benutzung nicht zurückgenommen. 
Bei Verlust wird kein Ersatz geleistet.

(3) Bei Gebührenerhöhungen werden alle Gebührenkarten des 
auslaufenden Tarifs un gültig. Sie werden bis sechs Monate 
nach der Gebührenerhöhung gegen Erstattung des ent-
richteten Preises zurückgenommen.

§ 5 Gebührenermäßigungen
(1) Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sind in 

Begleitung Erwachsener von den Benutzungsgebühren 
nach § 3 Abs. 1 befreit.

(2) Die ermäßigten Gebühren für Jugendliche nach § 6 gelten 
generell für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung 
des 16. Lebensjahres, darüber hinaus für alle Vollzeit- 
und Berufsschüler, für Studenten, für Erwerbslose bis zur 
Vollendung des 25. Lebens jahres sowie für Wehrdienst- 
und Zivildienstleistende. Die ermäßigten Gebühren für 
Jugendliche gelten ferner für Schwerbehinderte mit einer 
Minderung der Erwerbs fähigkeit von mindestens 50 %; 
genehmigte Begleitpersonen erhalten freien Eintritt.

(3) Schüler und Berufsschüler über 16 Jahren sowie 
Studenten haben auf Verlangen einen Ausweis der Schule 
bzw. Hochschule mit Lichtbild vorzulegen, Erwerbs-
lose einen ent sprechenden Ausweis des Arbeitsamtes. 
Jugendliche unter 16 Jahren haben sich im Zweifelsfall 
durch einen Bundespersonalausweis o. ä. zum Nachweis 
des Unterschrei tens der Altersgrenze auszuweisen. Wehr- 
und Zivildienstleistende haben bei Inan spruchnahme der 
Gebührenermäßigung ihre jeweiligen Dienstausweise vor-
zulegen. Schwerbehinderte haben auf Verlangen den amt-
lichen Ausweis vorzulegen.

§ 6 Gebührenarten und Gebührenhöhe
(1) Die Gebühren werden wie folgt festgelegt:

Erwachsene Jugendliche
Einzelkarte 5,00 € 3,00 €
Happy-Hour-Karten 
ab einer Std. vor Schluss

3,50 € 2,00 €

Jahreskarte 
(gültig vom 01.01.-31.12.)

160,00 € 80,00 €

Familienkarte 1 Erw. + 1 Jug. 6,00 €
Familienkarte 1 Erw. + 2 Jug. 8,00 €
Familienkarte 2 Erw. + 1 Jug. 10,00 €
Familienkarte 2 Erw. + 2 Jug. 12,00 €
Wertkarte i. H. v. 100 € + 10 % 100,00 €
Wertkarte i. H. v. 50 € + 5 % 50,00 €

(2) Die Nutzungsgebühren für Schulen, Vereine, geschlossene 
Verbände, Organisa tionen und gewerbliche Nutzer werden 
in einer gesonderten Vereinbarung festgelegt.

§ 7 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.09.2014 außer Kraft.

Wilhermsdorf, den 12.2.2025

Uwe Emmert

1. Bürgermeister
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 015/2025/42/A 
 Fürth, den 20. Januar 2025  
 
Mikrozensus 2025 startet: 130 000 Bürgerinnen und 
Bürger werden befragt 

 

Mikrozensus liefert wichtige Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung 

 
Jedes Jahr wird in Bayern – wie im gesamten 
Bundesgebiet – der Mikrozensus durchgeführt. Diese 
Haushaltsbefragung ermittelt Daten zur wirtschaftlichen 
und sozialen Lage der Bevölkerung. Bundesweit sind ein 
Prozent der Bevölkerung und damit in Bayern rund 130 000 
Personen auskunftspflichtig. Mit ihrer Teilnahme tragen die 

Befragten dazu bei, dass politische Entscheidungen faktenbasiert getroffen 
werden können. Die Befragung erfolgt als Telefoninterview oder Online-
Befragung.  
 
Fürth. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in Deutschland. Im 
Rahmen dieser Erhebung geben in Bayern jedes Jahr rund 130 000 Personen in etwa 
60 000 Haushalten stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaats 
Auskunft zu ihren Arbeits- und Lebensbedingungen. Damit tragen sie dazu bei, die 
wirtschaftliche und soziale Lage der Haushalte zu verstehen und die 
Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern. Nur durch verlässliche, qualitativ 
hochwertige Daten können politische Entscheidungen zum Beispiel zur Bekämpfung 
von Armut, zur Förderung von Kinderbetreuung oder zur Unterstützung von 
Rentnerinnen und Rentnern faktenbasiert und zielgerichtet getroffen werden. 
Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensuserhebung ab? 
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem 
mathematisch-statistischen Zufallsverfahren, das zunächst Gebäude- bzw. 
Gebäudeteile für die Teilnahme am Mikrozensus auswählt. Befragt werden die 
Bewohnerinnen und Bewohner dieser Gebäude. Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte 
konkretisieren dazu die Stichprobe über die Klingelschilder. Dabei können sie sich als 
Erhebungsbeauftragte des Bayerischen Landesamts für Statistik ausweisen. 
Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom Landesamt für Statistik 
schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit dem Schreiben werden sie 
ausführlich über die Erhebung informiert. Sie können die Fragen des Mikrozensus 
entweder im Rahmen eines Telefoninterviews oder einer Online-Befragung 
beantworten. Für die Telefoninterviews sind bayernweit etwa 
130 Erhebungsbeauftragte im Einsatz, die dafür sorgfältig ausgewählt und geschult 
wurden. Die Befragungen finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt.  
Es besteht Auskunftspflicht 
Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis verlässlicher und 
repräsentativer Ergebnisse treffen. Um dies zu gewährleisten, besteht nach dem 
Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Dabei unterliegen die Einzelangaben der 
Befragten einer strengen Geheimhaltung, die keine Rückschlüsse auf die Daten 
einzelner Personen zulässt. 

-2-

Pressemitteilung 
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Hinweise:  
Was unterscheidet den Mikrozensus vom Zensus? 
 
Die Begriffe „Zensus“ und „Mikrozensus“ sorgen immer wieder für Verwechslung. Bei näherer Betrachtung lassen sich die 
beiden statistischen Erhebungen jedoch gut unterscheiden: 
 
Der Zensus ist die größte amtliche Statistik Deutschlands und findet als eine Art Großinventur der Gesellschaft alle 10 Jahre 
statt. Diese Erhebung dient der Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl. In der Personenbefragung des Zensus 2022 wurden 
ca. 13 Prozent der Bevölkerung zu demografischen Merkmalen befragt. Zusätzlich wurden in der Gebäude- und 
Wohnungszählung als Vollerhebung Merkmale wie Wohnfläche, Heizungsart, Ausstattung und Kaltmiete für alle Wohngebäude 
und Wohnungen in Bayern erhoben.  
 
Der Mikrozensus findet im Unterschied zum Zensus jährlich statt. Mit einem Prozent der Bevölkerung werden deutlich weniger 
Personen befragt. Im Mittelpunkt stehen hier Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung sowie deren 
Entwicklung. Auskunftspflicht besteht für beide Erhebungen. 
 
Weitere Informationen: 
 
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter:  
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html 
 
Zusätzlich informiert ein Erklärvideo über den Mikrozensus, warum er durchgeführt wird, wie die Haushalte zufällig ausgewählt 
werden, warum sie mitmachen müssen und was mit ihren Antworten passiert:  
statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4 

 
Illegale Bauschuttentsorgung  
auf öffentlichen Wegen und Flächen

In letzter Zeit wurde vermehrt 
Bauschutt (Fliesenbruch, 
Beton- und Zementreste, 
Ziegelsteinbruch, Dämmstoffe 
usw.) auf öffentlichen Wegen 
und Flächen im Gemeinde-
gebiet illegal entsorgt. Daraus 
entstehen der Gemeinde 
Kosten für die nachträgliche 
Entsorgung und ein unnötiger 
Arbeitsaufwand. Wir möchten 
darauf hinweisen, dass das 
illegale Entsorgen von Bau-
schutt eine Ordnungswidrigkeit 

darstellt und mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 € geahn-
det werden kann (§ 69 Abs. 2 KrWG).
Wir sehen uns dazu gezwungen, zukünftige illegale Bauschutt-
entsorgungen auf öffentlichem Grund zur Anzeige zu bringen.

Ihre Straßenverkehrsbehörde 
informiert:
Sauberhalten von Gehwegen, Bordsteinkanten und 
anteiligen Fahrbahnflächen
Nicht nur das Entfernen von Laub im Herbst und der Winter-
dienst, sondern auch das regelmäßige Beseitigen von 
Schmutz und Unkraut ist Pflicht des Bürgers.
Um die Sauberkeit der Gehwege in Wilhermsdorf zu gewähr-
leisten, muss jeder seine Aufgaben erfüllen. Gemäß der „Ver-
ordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter des 
Marktes Wilhermsdorf“ haben die Grundstückseigentümer 
bestimmte Flächen zu reinigen und entlang der Grund-
stücksgrenzen für Sauberkeit zu sorgen: Schnee muss im 
Rahmen des Winterdienstes geräumt, Eisglätte beseitigt und 

Laub immer wieder gefegt werden. Auch anderer Schmutz, 
Schlamm und sonstiger Unrat muss entfernt werden. Die Geh-
wege, Bordsteinkanten und anteiligen Fahrbahnen sind sauber 
zu halten und von Gras und Unkraut zu befreien. Bei der 
Unkrautbekämpfung sollte unbedingt darauf geachtet werden, 
dass keine verbotenen Chemikalien eingesetzt werden. Der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf Bürgersteigen, Geh-
wegen, Hofflächen, Zufahrten oder ähnliches ist durch das 
Pflanzenschutzgesetz verboten, denn Gift ums Haus und im 
Garten schadet der Umwelt und der Gesundheit. Übernimmt 
man diese Pflichten nicht, kann es neben einem Bußgeld 
auch zu Schadensersatzforderungen gegenüber dem Anlieger 
führen. Wenn man sich zeitlich oder gesundheitlich nicht dazu 
in der Lage fühlt, kann man eine Reinigungsfirma beauftragen.

Faschingsdienstag Nachmittags 
geschlossen
Parteiverkehr im Rathaus, Bücherei und Bauhof
Am Faschingsdienstag 04.03.2025 bleiben das Rathaus und 
die Bücherei in der Hauptstraße sowie der Bauhof im Holz-
müllerweg ab 12.00 Uhr geschlossen.
Wir bitten um Verständnis.

Termine Rentenberatung  
und Passbildtag März 2025
Rentenberatung
Montag 10.03.2025 von 15.00 bis 17.00 Uhr im Ritterhaus, EG 
mit Herrn Jürgen Wasserloos. Beratung nur nach vorheriger 
telefonischer Terminvergabe unter Tel. 610 (Helmut Tichy).

Weitere Termine zur Rentenberatung
Beratung für Versicherte der Deutschen Rentenversicherung 
Bund und Regionaler Versicherungsträger
Rentenanträge ∙ Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenen-
rente ∙ Kontenklärung durch den ehrenamtlichen Ver-
sicherungsberater der Deutschen Rentenversicherung Bund.
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§ 1 Gegenstand der Satzung; Öffentliche Einrichtung
Die Gemeinde betreibt und unterhält ein Hallenfreibad als 
öffentliche Einrichtung, deren Benutzung der Erholung und 
Gesundheit sowie der Körperpflege und der körperlichen 
Ertüchtigung dient.

§ 2 Benutzungsrecht
(1) Das gemeindliche Bad steht während der Betriebs-

zeiten jedermann mit gültiger Eintrittskarte zur zweckent-
sprechenden Benutzung nach Maßgabe dieser Satzung 
und der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Ver-
fügung. Die Eintrittskarte ist dem Badepersonal auf Ver-
langen vorzuzeigen.

(2) Von der Benutzung des Bades sind ausgeschlossen
a) Personen, die an

• einer übertragbaren Krankheit (im Zweifelsfall 
kann die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
gefordert werden) oder

• offenen Wunden leiden,
b) Betrunkene sowie
c) mit Ungeziefer behaftete Personen.

(3) Personen, die sich ohne fremde Hilfe nicht sicher fort-
bewegen oder an- oder auskleiden können, insbesondere 
Kinder unter 6 Jahren, ist die Benutzung des Bades nur 
zusammen mit einer geeigneten Begleitperson gestattet; 
Gleiches gilt für Personen mit körperlichen oder geistigen 
Gebrechen, die hilflos sind oder beim Besuch eines Bades 
einer Aufsicht bedürfen.

(4) Die Benutzungsberechtigung schließt nicht die Befug-
nis ein, ohne besondere Genehmigung der Gemeinde 
innerhalb des Badegeländes Druckschriften zu verteilen 
oder zu vertreiben, Waren feil zu bieten oder gewerbliche 
Leistungen anzubieten und auszuführen.

§ 3 Benutzung des gemeindlichen Bades durch 
geschlossene Gruppen

(1) Diese Satzung gilt entsprechend für die Benutzung der 
gemeindlichen Bäder durch Vereine, Schulklassen und 
sonstige geschlossene Personengruppen mit der Maß-
gabe, dass bei jeder Benutzung eine verantwortliche 
Aufsichtsperson zu bestellen und dem gemeindlichen Auf-
sichtspersonal zu benennen ist. Diese Aufsichtsperson hat 
dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen dieser Satzung 
sowie die besonderen Anordnungen der Gemeinde, 
insbesondere des gemeindlichen Aufsichtspersonals, 
eingehalten werden; die eigene Aufsichtspflicht bleibt 
daneben unberührt.

(2) Bei regelmäßigen Besuchen werden die näheren Einzel-
heiten über die Benutzung der gemeindlichen Bäder durch 
die jeweiligen Personengruppen durch schriftliche Verein-
barung geregelt.

(3) Ein Anspruch auf Zuteilung bestimmter Badezeiten besteht 
nicht.

§ 4 Betriebszeiten
(1) Die Betriebszeiten des gemeindlichen Bades werden 

vom Marktgemeinderat festgelegt und ortsüblich sowie 
ergänzend durch Anschlag am Eingang des Bades 
bekannt gemacht. Die Gemeinde behält sich vor, den 
Betrieb des Bades aus zwingenden Gründen vorüber-
gehend einzustellen oder die festgelegte Betriebszeit zu 
ändern.

(2) Eine halbe Stunde vor Ende der Öffnungszeiten werden 
keine Eintrittskarten mehr ausgegeben und Badegäste 
nicht mehr zugelassen. Spätestens eine Viertelstunde vor 
Ende der Öffnungszeiten sind die Bäder, Liegemöglich-
keiten usw. zu verlassen und die Duschen aufzusuchen.

Für den gesamten Landkreis Fürth:
Mario Jahn, Tannenstr. 9, 90556 Seukendorf
Informationen/Termin bitte unter 0911-7539695 oder 0170-
3266436

Passbildtag
Dienstag 18.03.25 von 14.00 – 16.00 Uhr im Bürgersaal. 
Termine nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung mit dem 
Fotografen, Herrn von Beyer, Tel. 09103/7291716

Anzeige von Maßnahmen  
zur Gebäudedämmung
Durch Maßnahmen zur Gebäudedämmung wird das ent-
sprechende Gebäude unweigerlich größer, nämlich breiter und 
länger. Besonders im Ortskern ragt dann die Dämmschicht über 
die eigentliche Grundstücksgrenze hinaus, reicht in den „Luft-
raum“ des benachbarten Grundstücks hinein und es entsteht 
ein „Überbau“. Der Markt bittet deshalb, solche Maßnahmen, 
die auf öffentlichen Straßen, Gehwegen oder gemeindlichen 
Grundstücke ragen, vor Ausführungsbeginn unter Angabe des 
Grundstücks und der vorgesehenen Dämmstärke sowie des 
Zeitraumes, während dem die Maßnahme ausgeführt wird, mit-
zuteilen. Soweit nämlich gemeindliche Grundstücksflächen von 
einem derartigen Überbau betroffen sind, wird dies bis zu einer 
Gesamtstärke von bis zu 12 cm (für Kleber, Dämmung, Ober-
putz und Farbe) unentgeltlich toleriert. Über darüber hinaus-
gehende Dämmstärken wird im Einzelfall entschieden.
Um entsprechende Beachtung wird gebeten.

Entwurf Bädersatzung
Satzung
für die Benutzung des Hallenfreibades Wilhermsdorf
(Bädersatzung)
Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeinde-
ordnung erlässt der Markt Wilhermsdorf folgende Satzung:
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(2) Der Markt haftet nicht für Schäden, die Badegästen durch 
Dritte zugefügt werden.

(3) Der Markt haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung 
des Bades ergeben, nur bei Vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit ihrer gesetzlichen Vertreter sowie derjenigen 
Personen, deren sich die Gemeinde zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen bedient, nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Das Gleiche gilt bei fahrlässig ver-
ursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit.

§ 9 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 27.02.1976 außer Kraft.

Wilhermsdorf, den 12.2.2025
Uwe Emmert

1. Bürgermeister

Bürgerstiftung Wilhermsdorf
Spenden und Gutes tun!

Was die Bürgerstiftung macht,
Wie Sie sich einbringen können und
Wo ein Antrag zu stellen ist, erfahren Sie im Rathaus bei 

Frau Fierus (09102/9958-121 oder fierus@markt-
wilhermsdorf.de)

Spenden können Sie an:
IBAN: DE56 7625 0000 0009 9535 63
BIC: BYLADEM1SFU
Bankname: Sparkasse Fürth
Verwendungszweck: Bürgerstiftung Wilhermsdorf

Sitzungsplanung Gemeindegremien 
März 2025
(Planungsstand 11.11.2024)
Freitag, 28.03.2025, 19:30 Uhr, Marktgemeinderat
Die Tagesordnung wird im Bürgerinformationssystem auf 
unserer Homepage unter www.markt-wilhermsdorf.de -> 
Bürgerservice & Politik -> Bürger- und Ratsinformationssystem 
-> Sitzungskalender sowie an der Anschlagtafel im Rathaus-
innenhof eine Woche vor dem Sitzungstermin veröffentlicht.
Marktgemeinderatssitzungen finden in der Regel im Bürgersaal 
statt.

(3) Bei Überfüllung kann das Aufsichtspersonal den Zutritt 
zum Bad vorübergehend aussetzen.

§ 5 Bekleidung, Körperreinigung
(1) Die Benutzung der Bäder ist nur in allgemein üblicher 

Badekleidung gestattet. Vor Benutzung der Schwimm-
becken hat sich jeder Badegast in den Duschräumen 
gründlich zu reinigen.

(2) In den Schwimmbecken dürfen Bürsten, Seife und andere 
Reinigungsmittel nicht verwendet werden. Zum Aus-
waschen der Badekleidung sind ausschließlich die dafür 
vorgesehenen Einrichtungen zu benutzen.

§ 6 Verhalten im gemeindlichen Bad
(1) Der Badegast hat auf das Ruhe- und Erholungsbedürfnis 

der Mitbenutzer Rücksicht zu nehmen und alles zu unter-
lassen, was der Aufrechterhaltung der Sauberkeit, Sicher-
heit und Ordnung zuwiderläuft. Insbesondere hat er sich 
so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, 
behindert oder belästigt wird.

(2) Die Einrichtungen sind mit der gebotenen Sorgfalt zu 
benutzen. Beschädigungen oder Verunreinigungen ver-
pflichten zum Schadensersatz.

(3) Insbesondere sind nicht zulässig:
a) Ballspiele außerhalb der dafür vorgesehenen Flächen,
b) Verunreinigungen der Bäder und des Badewassers, z. 

B. durch Ausspucken,
c) Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfall,
d) Mitbringen von Speisen und Getränken in die 

Schwimmhallen,
e) Verwendung mitgebrachter elektrischer oder batterie-

betriebener Geräte (Rasierer, Haartrockner und der-
gleichen), außer an den jeweils hierfür vorgesehenen 
besonders gekennzeichneten Stellen,

f) Mitbringen von Hunden und anderen Tieren,
g) Umkleiden in Hallenbädern außerhalb von Umkleide-

kabinen bzw. -räumen,
h) Rauchen und Kaugummikauen in allen Räumen von 

Hallenbädern,
i) Betreten von Dienst-, Personal- und technischen 

Räumen,
j) Betreten der Hallenbäder mit Straßenschuhen

§ 7 Aufsicht, Befugnisse, Ausschluss
(1) Das Aufsichtspersonal hat für die Sicherheit der Bade-

gäste und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 
anderer für Ordnung und Ruhe zu sorgen. Den insoweit 
erteilten Anweisungen ist Folge zu leisten.

(2) Personen, die im gemeindlichen Bad gegen die in § 6 
dieser Satzung niedergelegten Verhaltensregelungen, 
gegen Ordnung und Sicherheit, gegen Sitte und Anstand 
oder die Reinlichkeitsvorschriften gröblich verstoßen, 
können unverzüglich aus dem gemeindlichen Bad ver-
wiesen werden; bereits entrichtete Gebühren werden nicht 
erstattet. Sie können ggf. in dem erforderlichen Zeitrahmen 
– regelmäßig höchstens bis zu einer Dauer von 2 Jahren 
– von der weiteren Benutzung des Bades ausgeschlossen 
werden.

(3) Der jeweils aufsichtführende Schwimmmeister übt das 
Hausrecht im Bad aus. Widersetzungen bei Verweisungen 
aus dem Bad nach Absatz 2 können Strafanzeigen wegen 
Hausfriedensbruch nach sich ziehen.

§ 8 Haftung
(1) Die Benutzung des Bades geschieht grundsätzlich auf 

eigene Gefahr des Benutzers, der die gebotene Sorgfalt 
anzuwenden und insbesondere entsprechende Hinweise 
der Gemeinde zu beachten hat.
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Bürgerfragestunde
Einladung zur Bürgerfragestunde des 1. Bürgermeisters
Vor jeder öffentlichen Gemeinderatssitzung findet eine Bürger-
fragestunde statt. Ich lade Sie als Bürgerinnen und Bürger des 
Marktes Wilhermsdorf herzlich ein, Fragen an mich zu richten.
Die Bürgerfragestunde beginnt jeweils um 19:10 Uhr vor 
öffentlichen Gemeinderatssitzungen. Es können nur Fragen 
gestellt werden, die für die öffentliche Behandlung geeignet 
sind, und inhaltliche Angelegenheiten und Aufgabenbereiche 
des Marktes Wilhermsdorf betreffen. Sie dürfen außerdem 
keinen inhaltlichen Bezug zur Tagesordnung der nach-
folgenden Gemeinderatssitzung haben.
An folgenden Terminen sind Bürgerfragestunden geplant:

Datum Gremium
28.03.2025 Marktgemeinderat
11.04.2025 Marktgemeinderat
16.05.2025 Marktgemeinderat
27.06.2025 Marktgemeinderat
25.07.2025 Marktgemeinderat
26.09.2025 Marktgemeinderat
24.10.2025 Marktgemeinderat
21.11.2025 Marktgemeinderat
Uwe Emmert
1. Bürgermeister

Kostenfreie Einstiegsenergieberatung
Der Landkreis Fürth bietet eine kostenlose telefonische Impuls-
beratung als Erstinformation für Fragen rund um Energie 
und Fördermöglichkeiten in Neu- und Altbauten an. Energie-
beraterinnen und Energieberater aus der Region helfen dabei 
Energiesparpotentiale zu identifizieren und beraten zu mög-
lichen Maßnahmen und Förderinstrumenten.

Wann? Jeden 3. Mittwoch im Monat, 16:00-18:00 
Uhr, Dauer je ca. 20 – 30 Minuten Die nächsten 
Termine sind:

-19.02.2025
-19.03.2025
-16.04.2025
-21.05.2025
-18.06.2025
-16.07.2025
-20.08.2025
-17.09.2025
-15.10.2025
-19.11.2025
-17.12.2025

Was sollten Sie für den Termin vorbereiten? - Größe der 
beheizten Fläche - Verbrauchsdaten (Strom, Wärme) pro Jahr 
- Baujahr des Hauses und der Heizung - Wenn vorhanden, 
weitere Unterlagen wie Energieausweis Je konkreter Sie schon 
erfolgte Maßnahmen technisch beschreiben können, desto 
konkreter kann beraten werden.
Anmeldung bitte unter Angabe des Namens und der Telefon-
nummer bzw. Emailadresse an:
klimaschutz@lra-fue.bayern.de oder Tel.: 0911/9773-1038

Markt Wilhermsdorf
Der Markt Wilhermsdorf, ca. 5.500 Einwohner 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sachbearbeiter (m/w/d)
für das Bürgeramt

in Vollzeit.
Eine Teilzeitbeschäftigung ist mit mindestens 30 Wochen-

arbeitsstunden ebenso möglich.

Es handelt sich um eine unbefristete Stelle.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
• An-, Ab- und Ummeldungen
• Bearbeitung von Neuanträgen für Personalausweise 

und Reisepässe
• Friedhofsverwaltung
Wir erwarten:
• kurzfristige Verfügbarkeit
• eine abgeschlossene Verwaltungsausbildung (An-

gestellten-/Beschäftigtenlehrgang I bzw. Ausbildung 
zum/zur Verwaltungsfachangestellten)

• alternativ: eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum 
Bürokauffrau/Bürokaufmann oder vergleichbarer Beruf

• freundliches und sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick
• guter Umgang mit den gängigen PC-Programmen
Wir bieten:
• eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit
• eine leistungsgerechte Bezahlung und die Sozial-

leistungen des öffentlichen Dienstes nach dem TVöD
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden 
Sie bitte bis spätestens 21.03.2025 an den

Markt Wilhermsdorf, Personalamt,
Hauptstr. 46, 91452 Wilhermsdorf

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Bogendörfer unter
Tel. 09102/9958-135

E-Mail: bewerbung@markt-wilhermsdorf.de
zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen nur in Kopie 
oder per E-Mail im PDF-Format, da sie nicht mehr zurück-

gesandt werden.

Digitaler Antrag auf 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis
Der Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis kann 
ab sofort auch online gestellt und zusammen mit den zur 
Beurteilung erforderlichen Unterlagen digital eingereicht 
werden. Der Link zum Antrag: https://xima.landkreis-fuerth.de/
frontend-server/form/provide/3057/
Oder Sie scannen einfach den nebenstehenden QR-Code.

Alternativ kann der Antrag auch online aus-
gefüllt und als PDF-Datei heruntergeladen 
werden. Das ausgefüllte und unterschriebene 
Formular ist anschließend, einschließlich der 
zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen bei 
der Unteren Denkmalschutzbehörde im Land-

ratsamt einzureichen. Die Eingaben bzw. das Formblatt sollen 
Antragstellern helfen, alle für die Entscheidung relevanten 
Angaben zusammenzustellen.
Das Verfahren kann dadurch beschleunigt werden.
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Markt der Generationen
Bauernmarkthändler am Festplatz
Ab 06. März 2025 finden Sie unseren ehemaligen Bauern-
markthändler Alexander Samiev immer donnerstags ab 
11.00 Uhr neben dem Hähnchen-stand am Festplatz. Herr 
Samiev bietet dort seine griechischen Spezialitäten wie ein-
gelegten Oliven, Peperoni und Käse, verschiedene Aufstriche, 
Riesenbohnen usw. an. und freut sich auf Ihren Besuch.

www.landkreis-fuerth.de

Unterstützt von unserem 
Nachhaltigkeitspartner:

MACHT MIT UND ZEIGT 
UNS EUER ENGAGEMENT!

Preisgelder bis 1.500 Euro
Infos unter landkreis-fuerth.de

E I N S E N D E S C H L U S S  1 1 . 0 4 . 2 0 2 5

#landkreisfürth

Seniorenbeirat Markt Wilhermsdorf 
- Aktiv mit 60plus
Wie kann ich mein Zuhause sicher und altersgerecht
gestalten? Welche Fördermittel gibt es?
Terminvereinbarung mit Agathe Kopp-Büeler
09102 / 9939 885
Handarbeitstreff mit Herta Gräf
Dienstag, 04.03.25, 14.00 Uhr, Gasthof „Zur Traube“

Offene Schafkopfrunde im Gasthof „Zur Traube“
Mittwoch, 05.03., 15.00 Uhr
Neue Spieler*innen werden gerne aufgenommen.

Demenzbrücke – Gemeinsam mehr erreichen
Donnerstag, 06.03, 14.00 Uhr
Langenzenn, Bürgerhaus
Café für Menschen mit Demenz und Angehörige
Gespräche, gegenseitiger Austausch und soziales Mit-
einander bei Kaffee und Kuchen
Mitfahrgelegenheit unter 0151 2108 7572

Rentenberatung im Ritterhaus
Montag,10.03.25, 15.00 - 17.00 Uhr
Terminvergabe unter 0151 2108 7572

Gemeinsames Mittagessen, Gasthof „Zur Traube“
Mittwoch, 12.03.25, 12.00 Uhr
Wir freuen uns auf „Gulasch mit Nudeln und Salat“
zum Preis von 9,50 €
Anmeldung bis 08.02. unter 0151 2108 7572

Lenkball – Treff mit Manfred Britting
Mittwoch, 12.03., 16.oo Uhr, Neue Schulturnhalle
Neue Spieler*innen werden gerne aufgenommen.
Bitte Turnschuhe mitbringen!

Repair-Café im Ritterhaus
Samstag, 22.03., 09.00 – 13.00, Geräteannahme bis 
11.00 Uhr
Geben Sie Ihren defekten Geräten eine zweite Chance.
Unser aller Beitrag zum Umweltschutz.
Anlieferung defekter Geräte bereits am 19.03. möglich.
Telefon 0151 2108 7572

Jeden Mittwoch, Fit von Kopf bis Fuß
Seniorengymnastik mit Martina Liebeton

05.03. 08.30 – 09.30 Uhr Ev. Gemeindesaal
12.03. 08.30 – 09.30 Uhr Ev. Gemeindesaal

Jeden Freitag, Nordic Walking mit Helmut Tichy
28.02. 09.30 Sportplatz, Parkplatz
07.03. 09.30 Baugebiet Süd, Parkplatz
14.03. 09.30 Kleingärten, Parkplatz

Offenes Bücherregal im Rathaus-Neubau
Vormittag, Montag - Freitag
Mobil 0151 2108 7572
seniorenbeirat@markt-wilhermsdorf.de
www.markt-wilhermsdorf.de/seniorenbeirat
facebook-grp: Seniorenbeirat Wilhermsdorf

Impressum

Markt Wilhermsdorf
Erscheinungsweise: 14-täglich, ungerade Wochen, freitags
Verteilung: an alle erreichbaren Haushalte 
des Verbreitungsgebietes 

- Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0, 

www.wittich.de
- Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Der Erste Bürgermeister, Uwe Emmert, Hauptstraße 46, 91452 Wilhermsdorf, 

oder die jeweilige Vertretung im Amt,
- für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
 gemäß § 7 Abs.1 TMG: Geschäftsführer Christian Zenk in LINUS WITTICH 

Medien KG. 
 Nach §§ 8 bis 10 TMG sind die LINUS WITTICH Medien als Diensteanbieter nicht 

verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen 
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine Rechtswidrigkeit hinweisen.

 Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von 0,40 EUR 
zzgl. Versandkostenanteil.

Für Text- und Anzeigenveröffentlichungen sowie Fremdbeilagen gelten die all-
gemeinen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigenpreisliste. 
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Anschließend stimmen die Jugendlichen darüber ab, welcher 
Buchtitel am wenigsten gefällt. So stehen für die Cover-Runde 
nur noch vier, für die Klappentext-Runde nur noch drei und für 
die Textstellen-Runde nur noch zwei Bücher zur Auswahl. Mit 
der letzten Runde wird Der jeweilige Sieger aller drei Genres 
gekürt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Anschluss 
eine Buchliste mit allen vorgestellten Titeln.
Wir verbringen einen zwanglosen Abend in der Bücherei, 
bringt einfach euer Lieblingskissen, Decke und Matte mit, 
damit wir es uns richtig gemütlich machen können.
Für Getränke und Snacks ist gesorgt!
Anmeldeschluss ist Do. 20.03.2025
Gemeindebücherei Wilhermsdorf
Hauptstr. 44a,
91452 Wilhermsdorf
Tel. 09102/9958-220 oder
buecherei.info@markt-wilhermsdorf.de

Jugendtreff

Kindertheater / theaterta 
– Theater für Kinder und für alle!
Hans im Glück
Donnerstag, 13.03.2025, 15:00 Uhr
im Evangelischen Gemeindezentrum, Marktplatz 6
Sieben Jahre hat Hans bei seinem Herrn gedient. Als Dank 
erhält er einen Klumpen Gold, so groß wie ein Kopf. Dumm 
nur, dass der so furchtbar schwer ist und Hans ihn kaum vom 
Platz bewegt. Doch Hans wäre nicht Hans im Glück, wenn ihm 
nicht schon bald ein glücklicher Zufall zur Seite springt. Ein 
Reiter tauscht sein Pferd gegen das Gold, ein Bauer
seine Kuh gegen das Pferd, die Kuh wird gegen ein Schwein 
getauscht und das wieder gegen eine Gans. Auch die bleibt 
nicht lang und wird getauscht gegen einen Schleifstein, der 
leider in einen Brunnen fällt. Da hat Hans gar nichts mehr und 
zieht froh und unbeschwert nach Hause.
Geeignet für Kinder ab 3 Jahren
Dauer: ca. 45 Minuten
Eintritt frei - Plätze begrenzt
Bitte um Voranmeldung unter:
jugendtreff@markt-wilhermsdorf.de oder 09102 424
Gefördert durch die Kommunale Jugendarbeit und die 
Jugendinitiative Wilhermsdorf e.V.

Kultur

Fränkischer Kulturrausch -  
Irischer Abend
Samstag, 22.03.2025, 20.00 Uhr (Einlass: 19 h)
Bürgersaal, Hauptstr. 44a, 91452 Wilhermsdorf
„The Rovers – Pub Music“
Mit traditioneller irischer Musik, wie Jigs, Reels,
Balladen und bekannten Folksongs, bringen sie irisches 
Flair in jeden Liveauftritt und wollen dabei bewusst auch die 
emotionale Seite Ihres Publi
kums ansprechen.
Dazu gesellt sich der ein oder andere Abstecher in andere 
Länder und Genres. Ganz ihrem Namen entsprechend, 
wandern die „Rovers“ durch die Lande und nehmen den 
Zuhörer mit auf eine ab wechslungsreiche, musikalische Reise.
Ob Sie sich zurücklehnen und einer Ballade wie „The Fields 
of Athenry“ lauschen oder mitsingen und mitklatschen bei 
bekannten Songs wie „Whiskey in the Jar“ oder „Fiddlers 
Green“ - vom klassischen irischen Folksong bis zum 
traditionellen Reel oder Jig ist für jeden etwas dabei.
Die Musik ist dabei gänzlich handgemacht. Es wird ausschließ-
lich auf akustischen Instrumenten gespielt, die natürlich auch 
verstärkt werden können. Wenn dann das Publikum noch 
mindestens genauso viel Spaß und Freude hat wie die Band 
selbst, dann ist es nicht nur für Sie ein gelungener irischer 
Abend.
Dann ist es für alle ein Treffen mit Freunden!
Kartenpreise: VVK: 18,-- Euro/AK: 22,-- Euro
Kartenvorverkauf ab sofort bei Kaufhaus Freund - 
Wilhermsdorf, Tankstelle Scheuenstuhl – Neuhof, Postagentur 
Meier – Markt Erlbach zu den üblichen Öffnungszeiten oder 
per e-mail: post@fraenkischer-kulturrausch.de.

Bücherei

Nacht der Bibliotheken
Nacht der Bibliotheken
Fr. 04.04.2025 von 19:30 – 
22:30 Uhr
„Buchcasting“
Alter: 9 – 14 Jahre
In der Gemeindebücherei und 
im Bürgersaal,
Zur Auswahl stehen insgesamt 
fünfzehn aktuelle Jugend-
bücher aus drei verschiedenen 
Genres. Diese Bücher werden 

anhand der vier Kriterien Buchtitel, Cover, Klappentext, und 
einer vorzulesenden Textstelle bewertet. Für jedes Kriterium 
wird eine eigene Spielrunde durchlaufen. In jeder der vier 
Runden scheidet ein Buch aus. In der ersten Runde werden 
die Buchtitel nacheinander vorgelesen.

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de
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Volkshochschule
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jeweils um 18:30 Uhr in der Pfarrscheune in Kirchfarrnbach 
an. Zum Abschluss laden wir alle am 13. April, um 17 Uhr 
unter dem Thema „Hoffnungsstark werden“ zum „Gottes-
dienst einmal anders“ ein. Wir freuen uns auf ihre/deine 
Teilnahme an dieser besonderen geistlichen Erfahrung. 
Anmeldung nicht zwingend, aber wünschenswert, unter:
pfarramt.kirchfarrnbach@elkb.de
oder unter: 09102/1801
Begleitung durch Claudia Schwalme

Samstag, 1.03.
19.00 Uhr „Moment am Ersten in Neuhof“

Feuerwehrhaus; Pfarrerin Bianca Jacoby
Sonntag, 2.03. Estomihi
10.15 Uhr Gottesdienst

St. Peter- und Paulskirche Kirchfarrnbach
Pfrin. Bianca Jacoby

Freitag, 7.03.
18.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag:

Christinnen der Cook-Inseln laden ein mit 
anschließendem Beisammensein im Pfarrsaal
Kath. Kirche „Maria Namen“

Sonntag, 9.03. Invocavit
10.15 Uhr Gottesdienst

Peter- und Paulskirche Kirchfarrnbach; Lektorin 
Elke Jakob

18.30 Uhr Alltagsexerzitien 2025: Wir laden Sie ein die Faste- 
bzw. Passionszeit etwas anders zu erleben.
Pfarrscheune Kirchfarrnbach; Prädikantin 
Claudia Schwalme

Sonntag, 16.03. Reminiszere
10.15 Uhr Gottesdienst, zgl. Kindergottesdienst

Peter- und Paulskirche Kirchfarrnbach
Prädikant Hermann Kopp

18.30 Uhr Alltagsexerzitien in der Pfarrscheune
Präd. Schwalme

Donnerstags 16 Uhr jeweils Kindersinggruppe
jeweils 19.30 Uhr Singgruppe

Evang.-Luth. 
Kirchengemeinde 
Wilhermsdorf

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Wilhermsdorf
Tel. 09102 – 14 84
Die Spitalkirche ist täglich von 08.00 Uhr bis zum Abendläuten 
geöffnet.

Do., 27.02.
19 Uhr : Ökum. Friedens- u. Dankgebet

Neuapostolische Kirche
m: Priester Zottmann

19.30 Uhr : Posaunenchor
Ev. Gemeindez.

Fr., 28.02.
19 Uhr : CVJM-FREUNDESKREIS :

Thema: „Gott hinter Gittern“ mit Pfarrerin Gerhild 
Zeitner
Ev. Gemeindez.
m: A. Niederhöfer

Sa., 1.03.
19 Uhr : Moment am Ersten in Neuhof

Feuerwehrhaus
m: Pfrin. B. Jacoby

Feuerwehren

Freiwillige Feuerwehr Wilhermsdorf
Einladung zur Dienstgradsitzung:
Am 03.03.2025 findet ab 17:00 Uhr die Dienstgradsitzung für 
den Monat März im Gerätehaus statt.
Bitte beachten: Die Dienstgradsitzung für den Monat April 
findet bereits am 31.03.2025 statt.

Zugübungen im März 2025 (Erste Hilfe und PSNV):
Freitag, 14.03.2025, 19:30 Uhr
Mittwoch, 26.03.2025, 19:30 Uhr
Du interessierst dich für den Feuerwehrdienst und würdest 
dich gerne mal bei uns umsehen? Dann komme einfach zu 
einem der oben genannten Übungstermine ans Feuerwehr-
haus!

Sonderübungen im März 2025:
06.03.2025, 18:30 Uhr – Streckendurchgang Atemschutz-
zentrale Altenberg
09.03.2025, 09:00 Uhr – Gruppenführerfortbildung
20. und 25.03.2025, 19:30 Uhr – Unterweisung Atemschutz

Übungen der Jugendfeuerwehr im März 2025:
14.03.2025, 18:00 Uhr
28.03.2025, 18:00 Uhr
Du bist im Alter von 12 – 18 Jahren und interessierst dich für 
die Jugendfeuerwehr? Dann komme gerne zu einem Übungs-
termin der Jugend ans Feuerwehrhaus!

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchen-
gemeinde Hirschneuses  
und Kirchfarrnbach

Einladung zum Konfi-Info-Abend!
Wenn Ihr Sohn / Ihre Tochter im Frühjahr 2026 konfirmieren 
möchte, sind Sie am 20. März 2025 um 19.00 Uhr zu einem 
Info-Abend ins Gemeindehaus in Markt Erlbach ein-
geladen.
Wir freuen uns auf Sie!
Kirsten Kemmerer, Bianca Jacoby, Ronja Wagner & Nefeli 
Xiggos

Alltagsexerzitien 2025
Hoffnungsstark werden
Wir laden Sie/Dich herzlich dazu ein, die Fasten-bzw. 
Passionszeit einmal etwas anders zu erleben.
Exerzitien sind dafür eine wunderbare Gelegenheit, 
inmitten des geschäftigen Alltags, Freiräume der Stille 
und Besinnung zu schaffen.
Diese kleine wöchentliche Auszeit auszuprobieren, 
bieten wir ihnen an diesen fünf Sonntagen,
9. März, 16. März, 23. März, 30. März, 6. April



28. Februar 2025 | Nr. 5/25  I  15

Markt

Wilhermsdorf

Evangelische Gemeinschaft / 
EC-Jugendarbeit
www.evg-wilhermsdorf.de
WILLKOMMEN im B13 – Bergstr. 13 in Wilhermsdorf!
Entdecker-Kids
Freitags, 28.2. + 14.3., 15.30 - 17 Uhr
Werde ein Entdecker und folge den Spuren von Jesus! Mit 
Liedern, spannenden Bibel-Geschichten tauchen wir in die 
wunderbare Welt Gottes ein. Für alle Kids ab 4 J.
Infos: Cl. Kühl, Tel. 0176 24 05 54 75
Jungschar
Freitags, 28.2. + 14.3., 16 - 17.30 Uhr
Jungschar ist Actionzeit für Jungs und Mädels ab der 2. 
Klasse. Freut euch auf den Bibel-Helden Josef und action.
Infos: A. Piehler, Tel. 09102 7 86
11-Uhr-Gottesdienst
Sonntag, 3.3.
Es predigt Ernst Reiß. Ein altersgemäßer Kindergottesdienst 
erwartet die Kinder. Mithör-Gelegenheit für Eltern mit Klein-
kindern. Anschließend: Stehkaffee.
Infos: U. Kreß, Tel. 09102 9 66 22
Eltern-Kind-Treff, Kids&Kaffee, EVENT-TIME, Entdecker-
Kids und Jungschar haben vom 3.3. - 7.3. Ferien!
Koch-Studio für alle
Samstag, 8.3. um 18 Uhr in der Schulküche
Infos: W. Benkert, Tel. 09102 997877
11-Uhr-Gottesdienst
Sonntag, 9.3.
Es predigt Berndt Mokros. Ein altersgemäßer Kindergottes-
dienst erwartet die Kinder. Mithör-Gelegenheit für Eltern mit 
Kleinkindern. Anschließend: Stehkaffee.
Infos: U. Kreß, Tel. 09102 9 66 22
Eltern-Kind-Treff
Montag, 10.3. um 9.30 Uhr
Voll-, Voll-, Volltreffer, ein Volltreffer Gottes bist du, das erleben 
alle Kids bis 3 J. mit Eltern/Großeltern. Mit Schoßliedern, 
Fingerspielen, kleine Bastelarbeiten und für die Erwachsenen: 
Ein kurzer geistl. Impuls und Zeit für Gespräche.
Infos: S. Zink, Tel. 09102 9 68 32
Kids&Kaffee
Dienstag, 11.3. um 15 Uhr
Für Eltern mit Kindern ab KiTa-Alter bis 4 Jahre bietet 
Kids&Kaffee Zeit zum Austausch bei einer Tasse Kaffee oder 
Tee. Auf die Kids wartet gemeinsame Zeit mit spielen, Aktionen 
und Geschichten von Jesus.
Infos: E. Kraus, Tel. 0160 4 32 23 76
EVENT-TIME
Donnerstag, 13.3. um 19 Uhr
Good Time! Für Teens + Jugendliche.
Infos über insta: EVG_WILHERMSDORF
Gebetskreis
Donnerstags, 19.30 Uhr
Kontakt: H. Weinmann, Tel. 09102 82 31
Hauskreise:
Di.: Hauskreis Kraus, Tel. 0160 4 32 23 76
Mi.: G. Weber, Tel. 09102 99 69 59
Mi.: I. Kreß, Tel. 09102 9 65 57
Mi.: S. Ruscher, Tel. 09101 90 16 87

So., 2.03. Estomihi
09 Uhr : Gottesdienst

Spitalkirche
m: B. Jacoby, Pfrin.

Mo., 3.03.
19.30 Uhr : Kirchenchor

Ev. Gemeindez.
Di., 4.03.
17 Uhr : CVJM-Bibelkreis

Ev. Gemeindez.
m: A. Niederhöfer

Do., 6.03.
19.30 Uhr : Posaunenchor

Ev. Gemeindez.
Fr., 7.03.
18.30 Uhr : Ökum. Gottesdienst z. Weltgebetstag

Kath. Kirche „Maria Namen“ in Markt Erlbach
So., 9.03. Invocavit
17 Uhr : „Bassd Scho“ Gottesdienst – GD früh entfällt-

Spitalkirche
m: Pfr. Chr. v. Rotenhan

Mo., 10.03.
19.30 Uhr : Kirchenchor

Ev. Gemeindez.
Di., 11.03.
14 Uhr : Seniorenkreis :

Ev. Gemeindez.
Do., 13.03.
19.30 Uhr : KV-Sitzung

Ev. Gemeindez.
m: Pfr. Chr. v. Rotenhan

19.30 Uhr : Posaunenchor
Ev. Gemeindez.

Fr., 14.03.
16 Uhr : Konfitag Region Süd

Gemeindehaus & Kirche Markt Erlbach
m: B. Jacoby, K. Kemmerer, R. Wagner

19 Uhr : CVJM-FREUNDESKREIS :
„Was soll bleiben - was kann weg“
m Pfrin. H. Wolfsgruber
Ev. Gemeindez.
m: A. Niederhöfer

Sa., 15.03.
19 Uhr : Kirchenführung Hauptkirche –

Spot On! auf ausgewählte Kunstwerke
Hauptkirche
m: Th. Reinhardt

So., 16.03. Reminiszere
09 Uhr : Gottesdienst

Spitalkirche
m: Präd. H. Kopp

JUBELKONFIRMATION 2025
Wir feiern am 29.06.2025 Jubelkonfirmation in der Hauptkirche!
Eingeladen sind die Silbernen, Goldenen, Diamantenen
u. Eisernen Jubilarinnen u. Jubilare.
• Konfirmation-Jahr 2000 (Silber)
• Konfirmation-Jahr 1975 (Gold)
• Konfirmation-Jahr 1965 (Diamant)
• Konfirmation-Jahr 1955 (Eiserene)
Der Info-Abend findet am, 26.03.2025 um 18:30 Uhr im gr. 
Saal im Gemeindezentrum statt.
Hierzu sind Sie herzlich eingeladen!
• Der neue Gemeindebrief ist ab den 03.03.2025 zum 
Austragen bereit!
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Sonntag, 09.03.2025
10:00 Uhr Gottesdienst in unserem Gemeindehaus.

Predigt: R.Misja
10:00 Kindergottesdienst im Gemeindehaus an allen 

Sonntagen

(Beispielfoto)

Donnerstag bis Samstag: 
Legotage im Schützen-
heim!
Donnertag, 06.03.2025
14:00 – 17: 00 Uhr
Freitag, 07.03.2025
14:00 – 17:00 Uhr
Samstag, 08.03.2025
9:00 – 12:00 Uhr 
anschließend Stadteröffnung 
und Besichtigung bis ca. 
13:00 Uhr
Für alle angemeldeten Kids im 
Alter von 7 – 12 Jahren. Das 
Highlight in den Faschings-
ferien! Wir bauen unsere Stadt 

mit Unmengen von Legosteinen und Zubehör. Der Phantasie 
u. den Bauwünschen der Kinder sind keine Grenzen gesetzt. 
Ein bewährtes Mitarbeiterteam der Bibelgemeinde betreut die 
Kinder liebevoll u. steht auch mit Bautipps hilfreich zur Seite. 
In den Baupausen dürfen sich die hungrigen Bauleute mit 
Getränken u. leckeren Snacks stärken. Zusätzlich gibt`s ein 
tolles Programm mit fetzigen Liedern, Spielen u. tollen Bau-
geschichten aus der Bibel. Am Samstag wird die gebaute 
Stadt vom gewählten „Kinderbürgermeister“ feierlich eröffnet 
u. darf bestaunt werden. Zu diesem Festakt sind ab 12:00 
Uhr alle Eltern, Großeltern, Geschwister usw. sehr herzlich ein-
geladen.
Wir wünschen unseren jungen „Baumeistern“ drei unvergess-
lich schöne Tage u. freuen uns auf sie!
Mittwoch, 05.03. u. 12.03.2025
9:15 Uhr Krabbelgruppe; Kontakt :M. Wirth,  Tel: 0175 7979047
Besuchen Sie uns auf unsere Homepage oder bei unseren 
Veranstaltungen. Gäste sind immer herzlich willkommen!

Neuapostolische Kirche Wilhermsdorf
Wilhermsdorf – Hubstraße 9
www.nak-sued.de
www.nak-nuernberg.de

Gottesdienste:
Sonntag, 02.03.25 – 09.30 Uhr
Gottesdienst zum Gedächtnis der Entschlafenen
Thema: Gott heilt alle Leiden
Bibelwort: Psalm 107, 19.20
Dienstleiter: Priester G. Zottmann
Mittwoch, 05.03.25 – 20.00 Uhr
Thema: Versuchung
Bibelwort: Matthäus 4, 1.2
Dienstleiter: Priester G. Zottmann
Sonntag, 09.03.25 – 09.30 Uhr
Thema: Gottes Fürsorge
Bibelwort: 1.Mose 3, 21
Dienstleiter: Priester A. Betz
Gottesdienst in Neustadt, Robert-Bosch. Str. 6a

Kath. Pfarramt St. Michael 
Wilhermsdorf
www.pfarrei-wilhermsdorf.de

Sa. 01.03.
Cadolzburg 17:00 Vorabendmesse (Hermany)
So. 02.03. 8. Sonntag im Jahreskreis
Wilhermsdorf 10:30 Eucharistiefeier (Pathalil)
Cadolzburg 10:30 Eucharistiefeier (Hermany)
Di. 04.03. Hl. Kasimir, Königssohn
Cadolzburg 09:00 Eucharistiefeier (Hermany)
Mi. 05.03. Aschermittwoch
Cadolzburg 19:00 Eucharistiefeier mit Aschenkreuz 

(Hermany)
Fr. 07.03. Hl. Perpetua und hl. Felizitas, Märtyrinnen in 
Karthago
Cadolzburg 19:00 Ökum. Weltgebetstag der Frauen
Sa. 08.03. Hl. Johannes von Gott, Ordensgründer
Cadolzburg 17:00 Vorabendmesse (Hermany)
So. 09.03. 1. Fastensonntag
Cadolzburg 10:30 Eucharistiefeier (Hermany)
Wilhermsdorf 10:30 Eucharistiefeier (Pathalil)
Di. 11.03.
Cadolzburg 09:00 Eucharistiefeier (Hermany)
Sa. 15.03. Hl. Klemens Maria Hofbauer, Ordenspriester
Cadolzburg 17:00 Vorabendmesse (Hermany)
So. 16.03. 2. Fastensonntag
Wilhermsdorf 10:30 Eucharistiefeier (Pathalil)
Cadolzburg 10:30 Eucharistiefeier (Hermany)

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag von 15:30 bis 17:30 Uhr
Telefon: 09102/317
Mail: ssb.fuerth-land@erzbistum-bamberg.de
Das Zentrale Pfarrbüro ist von Montag bis Freitag telefonisch 
unter Tel. 0911 60 89 26 oder per Mail unter ssb.fuerth-land@
erzbistum-bamberg.de erreichbar.

Bibelgemeinde Wilhermsdorf e. V.
Termine der Bibelgemeinde
Bibelgemeinde Wilhermsdorf
Gerberstr. 19a; Tel: 09102 – 996378
www.bibelgemeinde-wilhermsdorf.org
Hauskreise:
Freitag, 28.02. u. 07.03.2025
19:30 Uhr; Kontakt: A. Becker, Tel:09132 - 746835
Dienstag, 04.03. u.11.03.2025
20.00 Uhr; Kontakt: M. Eder, Tel.09102 - 8446
19:30 Uhr (junge Erwachsene); Kontakt: P. Igel, Tel: 0157 
88358543
Mittwoch,05.03 u. 12. 03.2025
20:00 Uhr ; Kontakt: S. Pfundt, Tel: 09161 – 5745
Zu den Hauskreisen sind alle eingeladen. Jedoch bitte vorher 
bei den betreffenden Kontaktpersonen melden.
Unsere Veranstaltungen:

Sonntag 02.03.2025
10:00 Uhr Gottesdienst in unserem Gemeindehaus.

Predigt: C.Müdsam



28. Februar 2025 | Nr. 5/25  I  17

Markt

Wilhermsdorf

Für Erwachsene und Familien. Zeitumfang ca. 1 Stunde. 
Bitte Gummistiefel, Warnweste und wer Amphibien anfassen 
will: latexfreie Handschuhe anziehen. Führung findet auch bei 
Regen statt! Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Anmeldung unter: wilhermsdorf@bund-naturschutz.de oder 
0176/38 20 47 49

Katharina Zeilinger

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2025
Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung der BN 
Ortsgruppe Wilhermsdorf am Dienstag, den 18. März 2025, 
um 19 Uhr in der Schwarzen Olive.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht und Ausblick des Vorstandes
3. Wünsche und Anträge
4. Sonstiges

Alle Mitglieder des Bund Naturschutzes, sowie interessierte 
Gäste sind herzlich eingeladen!

Katharina Zeilinger

CVJM Wilhermsdorf e.V.
Lasset uns gemeinsam...
... die Jahreshauptversammlung besuchen!

Liebe Mitglieder und Freunde des CVJM,

wir laden euch recht herzlich zu unserer Jahreshauptver-
sammlung ein und freuen uns schon darauf, viele von euch am 
Freitag, 28.03.2025, um 19:00 Uhr im Saal des ev. Gemeinde-
hauses zu sehen.

Wir werden uns be

mühen, den offiziellen Teil möglichst kurz zu halten, damit 
danach genug Zeit für nette Gespräche bleibt.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Gedenken an unsere Toten
3. Kurzandacht
4. Bericht des Hauptausschusses
5. Berichte aus den Gruppen
6. Bericht des Kassiers
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Ehrungen
9. Neuwahl des gesamten Hauptausschusses
9.1 Benennung Wahlausschuss
9.2 Vorstellung Kandidaten Wahl Hauptausschuss
9.3 Wahl Hauptausschuss
10. Wünsche und Anträge
11. Abschluss

Schaut gern auf unserer Homepage vorbei! Dort gibt es 
weitere Informationen und Impressionen von unseren Ver-
anstaltungen:

wilhermsdorf-evangelisch.de/cvjm-wilhermsdorfAnmeldung 
und weitere Infos bei Franziska Mitländer (996570) oder unter: 
info@cvjm-wilhermsdorf.de

Wir freuen uns schon auf euch!

Euer CVJM Wilhermsdorf

Mittwoch, 12.03.25 – 20.00 Uhr
Thema: Weisheit, die Gott erleben lässt
Bibelwort: Römer 16, 19
Dienstleiter: Priester H.J. Kern
Gottesdienst in Neustadt, Robert-Bosch. Str. 6a
Sonntag, 16.03.25 – 09.30 Uhr
Thema: Geduld in Anfechtungen
Bibelwort: Jakobus 5, 11
Dienstleiter: N.N.
Gottesdienst in Bad Windsheim, Oberntiefer Str. 2
Die Neuapostolische Kirche heißt alle Besucher
der Kirchengemeinde herzlich willkommen!

Vereinsnachrichten

Bienenzuchtverein Wilhermsdorf
Monatsversammlung
Herzliche Einladung zur Monatsversammlung am 11.03.2025 
um 19:00 Uhr im Restaurant bei Elena „Zur Post“ in 
Wilhermsdorf.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!
Vorankündigung:
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen (und 
Varroamittelbestellung) am Freitag, 28.03.2025 um 19:00 Uhr 
in der Gaststätte „Zur Krone“ in Wilhermsdorf. Tagesordnung 
laut Tischvorlage

Bund Naturschutz - OG Wilhermsdorf
Veranstaltung: Was ist los am Krötenzaun?

Freitag, 21. März, 20 Uhr
Treffpunkt: Lenzenweiher – Bei Anfahrt und Parken auf 
wandernde Kröten achten!
Gemeinsam wollen wir Kröten, Molche und Frösche, die 
sich auf den Weg zum Lenzenweiher machen, näher kennen 
lernen.
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AK 13/14

1. Theresa Rossel / Luis Frühwald

2. Lea Endner / Paul Ullrich

3. Ronja Kosubek / Sebastian Keil

AK 15/16

1. Thomas Hahn

2. Felix Meier

AK 17/18

1. Noah Decker

2. Colin Roos

AK offen:

1. Elena Decker / Andreas Bößl

2. Antonia Rauch

3. Hannah Decker

AK 40:

1. Gernot Wagner

AK 50:

1. Markus Decker

Dorfgemeinschaft Meiersberg e.V.
Jahreshauptversammlung
Liebe Vereinsmitglieder,

hiermit laden wir Euch recht herzlich zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung der Dorfgemeinschaft Meiersberg e.V. 
am Sonntag, den 30. März 2025, um 15.00 Uhr ein. Diese 
findet in der Wirtsstube des DGH in Meiersberg statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den ersten Vorstand Christian Blank
2. Totengedenken
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 

Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
4. Verlesen und Genehmigung des Protokolls der letztjährigen 

Jahreshauptversammlung vom 12.04.2024
5. Bericht des Vorstandes
6. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. 800 Jahr Feier in Meiersberg
9. Veranstaltungen
10. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung sind bitte bis 8 Tage 
vor der Versammlung an den ersten Vorstand, Christian Blank, 
in schriftlicher Form einzureichen.

Die Vorstandschaft freut sich auf zahlreiches Erscheinen.

Feuerwehrverein FFW Dippoldsberg-
Meiersberg
Unsere Jahreshaupt- und Dienstversammlung 2024 findet 
am Freitag, den 14.03.2025 um 19:30 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Meiersberg statt.

Bitte beachten:
Kleidung: Uniform für Aktive!

Das Essen gibt es bereits um 18.30 Uhr (vor der Ver-
sammlung).

Wir bitten um zahlreiches Erscheinen!

CVJM-Freundeskreis
Am 28. Februar bespricht um 19.00 Uhr Pfarrerin Gerhild 
Zeitner mit uns das Thema: „Gott hinter Gittern“. Dazu laden 
wir nochmals herzlich ein.
Am Freitag, 14. März besucht uns Pfarrerin Heidi Wolfsgruber 
aus Gollhofen. Wir treffen uns wieder um 19.00 Uhr im 
Evang. Gemeindezentrum (Nebeneingang). Das Thema 
an diesem Abend: „Was soll bleiben – was kann weg?“ Zu 
diesem Informations- und Diskussionsabend laden wir alle 
Interessenten herzlich ein.

DLRG Ortsverband Wilhermsdorf
Jahreshauptversammlung
Am Montag, 07.04.2025 findet um 20:15 Uhr im Hallenbadcafé 
Wilhermsdorf unsere Jahreshauptversammlung statt, zu der 
wir alle Mitglieder herzlich einladen möchten.
Nachfolgend die Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Ehrungen (25- und 40-jährige Mitgliedschaft)
3. Berichte

a) des Vorsitzenden
b) des 1. Technischen Leiters
c) der Jugendleitung
d) des 1. Kassiers

4. Aussprache zu den Berichten
Bericht der Revisoren
Entlastung der Vorstandschaft

5. Terminvorschau 2025/2026
6. Anträge, Anregungen, Wünsche
Sollte die Jahreshauptversammlung nicht stattfinden können, 
werden wir Sie auf unserer Homepage www.wilhermsdorf.dlrg.
de darüber informieren.

Am Montag, den 17. Februar 2025, fand unsere alljähr-
liche Ortsmeisterschaft mit 58 Teilnehmern statt. Hier die 
Platzierungen:
AK 7/8
1. Fiona Grau / Johannes Wallmüller
2. Emma Bien / Johannes Schubert
3. Hanna Flohr / Emil Weißkopf
AK 9/10
1. Nina Siemandel / Julian Harrer
2. Luise Lepej / Leopold Wagner
3. Luise Wäger / Leonard Höhn
AK 11/12
1. Marlene Poppe / Anton Lepej
2. Emma Meier / Joscha Stroehl
3. Annelie Franke / Ferdinand Dirnberger
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Hobbykünstler

Hobby-Kunst im Ritterhaus

Wir haben am Faschingsdienstag, 4. März 2025 
geschlossen.

Ab 11. März freuen wir uns wieder jeden Dienstag von 16:00 
bis 18:00 Uhr auf Ihren Besuch.

Bei uns findet man:

Glasperlenschmuck, Keramik, Dekoratives aus altem Holz 
und Metall, Epoxidharz, Karten, Genähtes, Windlichter, Beton, 
nette kleine Geschenke, Saisonartikel ….

Marktplatz 8, 91452 Wilhermsdorf (Eingang rechts der Treppe)

Kleintierzuchtverein Wilhermsdorf e.V.
Am Samstag, den 8. März 2025, findet unsere Jahreshaupt-
versammlung im Vereinsheim statt. Beginn ist um 19:30 Uhr. 
Hierzu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. Die Tages-
ordnungspunkte liegen im Versammlungslokal auf.

Landjugend Kirchfarrnbach e.V.

Einladung Theaterabende 2025

Herzliche Einladung zu den Kirchfarrnbacher Theater-
abenden!

Heuer spielen wir für Sie an den Wochenenden 14.-16.03., 
21.-23.03. und 28.-30.03. den Dreiakter „Polizeiwache 007“ 
von Beate Irmisch im Gasthaus Behringer. Beginn der Vor-
stellungen ist freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags 
bereits um 19 Uhr. Wir beginnen mit dem Einlass jeweils 30 
Minuten vor Vorstellungsbeginn. Die Preise für die Karten 
betragen für Erwachsene 8€ und für Kinder 4€.

Gerne können Sie sich vorab Ihre Karten sichern, indem Sie 
unseren telefonischen Kartenvorverkauf durch Fa. Wening 
(Tel.: 09102/2250 jeden Montag bis Samstag von 15-20 Uhr) 
nutzen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ökologischer Kultur- und 
Pflegeverein Dippoldsberg e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung des Ökologischen 
Kultur- und Pflegeverein Dippoldsberg e.V. an alle Mitglieder 
am 25.03.2025 um 19:00 Uhr in der Dorfhalle Dippoldsberg.

Tagesordnung:

1.) gemeinsames Abendessen
2.) Begrüßung
3.) Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung
4.) Bericht der Vorstandschaft
5.) Kassenbericht
6.) Entlastung der Vorstandschaft
7.) Wünsche und Anträge

Anträge zur Jahreshauptversammlung können vor Ver-
sammlungsbeginn beim 1. Vorsitzenden eingereicht werden.

Feuerwehrverein Katterbach
Mitgliederversammlung der FFW Katterbach
Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung/Mit-
gliederversammlung der FFW Katterbach am Freitag, 
den 07.03.2025 um 20.00 Uhr im Feuerwehrhaus 
Altkatterbach
Die Tagesordnung:
Begrüßung
Totenehrung
Bericht des Kommandanten
Bericht des Vorstandes
Bericht des Kassiers
Bericht der Kassenprüfer
Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers
Grußworte
Wünsche und Anträge
Es freut sich auf Dein/Euer Kommen
Die Vorstandschaft der FFW Katterbach

Feuerwehrverein Wilhermsdorf
Einladung zur Verwaltungsratssitzung
Am Montag, den 03.03.2025 findet ab 17:00 Uhr eine Sitzung 
für die Mitglieder des Verwaltungsrates statt. Eine weitere Ver-
waltungsratssitzung findet am Montag, den 17.03.2025 statt, 
Beginn um 19:30 Uhr.
Vorankündigung Termine 2025
Unsere Sonnwendfeier findet am 21.06.2025 auf dem Bolz-
platz statt. Achtung, das Oktoberfest im Feuerwehrhaus wurde 
auf den 27.09.2025 verschoben.
Feuerwehrfest Keidenzell-Stinzendorf
Die FF Keidenzell-Stinzendorf feiert heuer vom 27. – 29. Juni 
ihr 125-jähriges Bestehen. Wir wollen am 27. Juni gemeinsam 
mit dem Bus zur Bayern-1-Band aufs Feuerwehrfest fahren. 
Interessierte Mitglieder können sich deshalb gerne beim 1. 
Vorstand melden (0170/4744417).

Heimatverein Wilhermsdorf
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1) Begrüßung
2) Totenehrung
3) Bericht 2024 der 1.Vorsitzenden und 2. Vorsitzenden
4) Bericht 2024 des Kassiers
5) Bericht 2024 der Kassenprüfer und Entlastung des 

Kassiers und der Vorstandschaft
6) Neuwahl
7) Verabschiedung Beisitzer
8) Ehrungen
9) Wünsche und Anträge, sowie sonstiges
Anträge bitte schriftlich bis 21.März 2025 bei Irmhilde 
Weißfloch, Ansbacher Str. 18A, 91452 Wilhermsdorf, ein-
reichen.
Wann: Sonntag, 30. März 2025 um 14.30 Uhr
Wo: Gasthof zur Traube beim Dragan
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Vorstandsteam des Heimatvereins



20  I  Nr. 5/25 | 28. Februar 2025

Markt

Wilhermsdorf

Rasse- und Begleithundeverein 
Wilhermsdorf
Einladung zur Jahreshauptversammlung des Rasse- 
und Begleithundevereins Wilhermsdorf
Hiermit laden wir ganz herzlich ein zur Jahreshauptver-
sammlung am Samstag, den 22.03.2025 um 19. Uhr im Ver-
einsheim, Kreben 15b, 91452 Wilhermsdorf/Lösleinshäuslein

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Verlesung des Protokolls der JHV 2024
3. Bericht des 1. Vorstandes
4. Bericht des Kassenwartes
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Kassenwartes und der Vorstandschaft
7. Wünsche und Anträge
www.rasseundbegleithundevereinwilhermsdorf.de

Schützenverein Meiersberg
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
am Sonntag, den 09.03.2025 um 19 Uhr findet im Dorf-
gemeinschaftshaus Meiersberg unsere Jahreshauptver-
sammlung statt.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Protokoll vom Vorjahr
4. Bericht des Schützenmeisters
5. Bericht des Sportleiters
6. Kassenbericht
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Veranstaltungen 2025
9. Wünsche und Anträge
Auf eure zahlreiche Teilnahme freut sich die Vorstandschaft!

Verein für Ökologie und Kultur 
Unterulsenbach e.V.
Einladung zur Hauptversammlung
Am Samstag, den 22. März 2025 um 19.30 Uhr findet in der 
Garage bei Kolb in Unterulsenbach 11 die Jahreshauptver-
sammlung für 2024 statt. Hierzu sind alle Mitglieder herzlich 
eingeladen.

Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des ersten Vorsitzenden
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht des Klärwärters
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Festsetzung Vereinsbeitrag
9. Neuwahlen
10. Wünsche und Anträge
Auf zahlreiches Erscheinen freut sich die Vorstandschaft.

Oldtimerfreunde Zenngrund e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Liebe Oldtimerfreunde

Hiermit lade ich Euch alle recht herzlich ein zur Jahreshaupt-
versammlung am Samstag, 08. März 2025 um 19 Uhr

ACHTUNG NEU! Jetzt im Gasthaus Wick in Eschenbach

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Verlesen des letztjärigen Protokolls
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht des Vorstandes
7. Ehrungen
8. Aussprache zu den Berichten und Entlastung der Vor-

standschaft
9. Evtl. Neuaufnahmen
10. Wünsche und Anträge.

Gäste und Interessenten sind – wie immer – herzlich 
wilkommen! Jedes anwesende Mitglied erhält wieder ein 
Salzknöchla mit Sauerkraut.

( Kommt bitte pünktlich bis 19:00 Uhr zum Essen.

Liebe Oldtimerfreunde, ich wünsche mir dass möglichst viele 
Mitglieder zur Jahreshauptversammlung kommenr um damit 
ihre Verbundenheit zu den Oldtimerfreunden auszudrücken.

Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen

Euer 1. Vorstand

Hermann Meyer

Ortsburschen Wilhermsdorf
Aktion Saubere Landschaft

Am Samstag, den 15.03.2025 findet wieder die Aktion 
Saubere Landschaft statt. Wir treffen uns daher wie gewohnt 
um 09:00 Uhr am Hallenbad.

Um zahlreiche Teilnahme der aktiven Mitglieder wird gebeten!

Jahreshauptversammlung

Herzliche Einladung an alle Mitglieder zu unserer Jahreshaupt-
versammlung: Diese findet am Samstag, den 22. März 2025 
um 19:00 im Schützenheim Wilhermsdorf statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

TOP 1: Begrüßung
TOP 2: Totenehrung
TOP 3: Bericht des 1. Vorstandes aus 2024
TOP 4: Bericht des Kassiers aus 2024
TOP 5: Bericht der Kassenprüfer aus 2024
TOP 6: Neuwahlen
TOP 7: Entlastung der Vorstandschaft
TOP 8: Wünsche und Anträge
TOP 9: Ausblick 2025 und Schlusswort

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt sein. Bitte 
bis zum 15.03.2025 beim 1. Vorstand (Tel. 0152/57642187) 
verbindlich anmelden, falls Abendessen gewünscht wird. 
Ansonsten ist keine Anmeldung erforderlich.
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Sie jedes Jahr einen kurzen und beeindruckenden Film sehen. 
Da die Sternsinger von Ihnen zusätzlich oft auch mit Süßigkeiten 
und Süßigkeitenersatzeuros belohnt werden, konnten wir sogar 
noch einen Karton mit Schokolade, Lebkuchen und Gummi-
bärchen, die den Kindern zu viel waren, als Spende an die Tafel 
nach Langenzenn bringen und dort zusätzlich Kindern eine 
Freude machen. Außerdem haben die Sternsinger von ihrem 
eigenen Geld € 1.200 für zwei Klassenzimmereinrichtungen über 
www.oxfamunverpackt.de gespendet, um so auch anderen 
Kindern das Recht auf Bildung zu ermöglichen. Dass Teilen 
Freude bereitet, kann man bei dieser Aktion jedes Jahr aufs 
Neue beobachten und hautnah erleben!
Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihre

Spendenbereitschaft!
Herzlichen Dank allen Helfern und Unterstützern, die diese 
Gemeinschaftsaktion jedes Jahr durch ihr Mitwirken und ihre 
Mithilfe erst möglich machen!
Und allerherzlichsten Dank an all meine Sternsinger, auf die ich 
unglaublich stolz bin! Wie schön, dass es Menschen wie euch 
gibt!

Wasserbeschaffungsverband 
Unterulsenbach
Jahreshauptversammlung
Am Samstag, 15. März 2025 um 19.00 Uhr findet bei Familie 
Kolb, Unterulsenbach 11 die Jahreshauptversammlung statt.
Hierzu werden alle Verbandsmitglieder herzlich eingeladen.
Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Verlesen der Niederschrift
4. Bericht des Verbandsvorstehers
5. Bericht des Wasserwarts
6. Kassenbericht
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Aussprache über die Berichte
9. Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers
10. Festsetzung Wasserpreis
11. Wünsche und Anträge, Verschiedenes

Sternsinger Wilhermsdorf
20*C+M+B+25
Anfang Januar zogen 67 Kinder und Jugendliche als Stern-
singer durch Wilhermsdorf und die Außenorte, brachten den 
Menschen hier vor Ort trotz Glätte und Regen den Segen fürs 
Neue Jahr und sammelten Spenden für notleidende Kinder auf 
der ganzen Welt. In den Dosen, die danach noch im Ort auf-
gestellt waren, befanden sich € 444, als Überweisungen gingen 
nochmal knappe € 1.500,- ein. Insgesamt können wir so aus 
Wilhermsdorf stolze € 16.435,40,- ans „Kindermissionswerk Die 
Sternsinger“ überweisen. Damit werden weltweit viele Projekte 
unterstützt, die Kindern in Not zugute kommen! Unter www.
sternsinger.de/film können 

Am Baumgarten 3+7 91463 Dietersheim Tel.: 09161 8875-0     info@auto-zeilinger.de     www.auto-zeilinger.de

Bei uns finden Sie über 800 Autos zur Auswahl
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† 24.12.2024

Herzlichen Dank
...für tröstende Worte, gesprochen oder geschrieben
...für einen Händedruck, wenn Worte fehlten
...für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft
...für Blumen und Geldspenden
...für die Anteilnahme bei der Urnenbeisetzung

Die trauernden Angehörigen:

Marianne Beck
Simone Beck mit Sina
Bianka Bauer mit Daniel
Manuela Beck mit Sarah und Mario
Stefanie Zöllner mit Frank, Lukas und
Tamina

d

Horst Beck

Man sieht die Sonne langsam
untergehen und erschrickt doch,
wenn es plötzlich dunkel ist

Wilhermsdorf, im Januar 25

Du bist nicht mehr da wo du warst,
aber du bist überall wo wir sind

Danke
für die aufrichtige Anteilnahme
in der schweren Zeit des
Abschiednehmens von unserer
lieben Mutter, Oma und Uroma

Marga Schemm
* 31.07.1947     † 26.01.2025

In Liebe und Dankbarkeit
Jürgen Schemm und Elke Plochmann
Marion und Werner Hollik
Dominic und Anna Schemm mit Helena

Wilhermsdorf, im Februar 2025

Johann (Hans) Schemm
06.07.1948 – 16.12.2024

Ein herzliches Dankeschön
Wir danken allen von ganzem Herzen,

die meinen Mann, unseren Vater, Schwiegervater,  
Opa und Bruder auf seinem letzten Weg begleiteten,

uns in den schweren Stunden des Abschieds nahe 
waren und ihre Anteilnahme auf so innige,  
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Wir wollen ihn gemeinsam fest in unseren Herzen 
behalten, von ihm mit einem Lächeln erzählen  

und ihm einen Platz in unserer Mitte bewahren,  
wie er ihn auch im Leben hatte.

Anita Schemm
Dietlind Drexler mit Familie

Lucia Schemm-Gazanis mit Familie
Gottfried Schemm mit Familie

TRAUERANZEIGEN 
SCHALTEN UND FINDEN

TRAUER mitTEILEN

www.wittich.de
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           Kreisverband  
Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim 

 

 

Wir suchen für unseren ambulanten Pflegedienst in 
Neustadt a. d. Aisch 

 

Pflegefachkräfte und Pflegehelfer (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit 

Nähere Informationen entnehmen Sie unserer Homepage 
www.awo-neustadt.de/Stellenangebote  

oder kontaktieren unseren Pflegedienstleiter 

Herrn Norbert Reinzuch 
09161 / 786 – 361 
 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

AWO Senioren - Residenz   
Hermann - Ehlers Str. 1 
91413 Neustadt a. d. Aisch 
 
oder per Mail: 
bewerbung@awo-neustadt.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir suchen 

Fachärzte für 
Allgemeinmedizin/ 

hausärztliche Internisten 
(m/w/d) 

 
 

für unsere hausärztliche-internistische Praxen in 
 
 

Medic-Center Neuhof an der Zenn 
Dr.-medic/IMF Neumarkt Ladislaus Stolz 
Marktplatz 4, 90616 Neuhof an der Zenn 

 
 

Medic-Center Markt Erlbach 
Neue Straße 17b, 91459 Markt Erlbach 

 
 

Weitere Informationen zur 
Stelle finden Sie hier: 

 
 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: 
 

MCN Medic Center Nürnberg GmbH 
Humboldtstraße 9, 90443 Nürnberg, Tel: 09 11/ 8 01 29 - 2 36 

E-Mail: karriere@mediccenter.de 

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

jobs-regional.de - 
echt zu empfehlen!

www.anzeigen.wittich.de/
jobs-regional

30 Tage online sichtbar 
mit Ihrer Stellenanzeige.

99 €
*zzgl. MwSt.

Für nur
*

Ein Blick in unseren Stellenmarkt 
bringt Sie weiter!

Oder direkt online bewerben: jobs-regional.de
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bautenschutz katz

Feuchte Mauern?
Wasser im Keller? 
Schimmelpilz im Wohnraum?

· Mauertrockenlegung (Säge-, Chromstahl-, Injektionstechnik)

· Kellersanierung (auch ohne Aufgraben/Erdarbeiten)

· Wasser im Keller, Tiefgarage, Schacht
· Hausschwamm und Schimmelpilz
· Risse im Mauerwerk
· Baugrund verbessern / verfestigen

bautenschutz katz GmbH  
Tel. (0 91 22) 79 88-0

Ringstr. 51 · 91126 Rednitzhembach · www.bjk24.de

Für eine kostenfreie 

Ortsbesichtigung  

mit Angebot  

am besten gleich anrufen.

ERFAHRUNG

SA
CHVERSTAND

über

4400 Jahre

Ihr Verkaufsinnendienst 

Corinna Umlandt-Haverich
Tel.: 09191 723265

Fax. 09191 723242 
c.umlandt@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Valeria Geistbeck
Mobil: 0171 1487485

v.geistbeck@wittich-forchheim.de

Wir sind für Sie da...

  

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de

Festwerbung

Alle Preisangaben INKLUSIVE Versand und MwSt. 
bei Onlinebestellung mit druckfähigen PDF-Daten. Tagesaktuelle Preise.

Wir DRUCKEN Ihre Festwerbung zu Spitzenpreisen

09191 72 32 88info@lw-flyerdruck.dePeter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim

Flyer DIN A6
beids. Farbdruck, 135g BD Papier

   100 Stück 16,08 €
   500 Stück 16,61 €
1.000 Stück 20,33 €
2.500 Stück 31,09 €
5.000 Stück 43,48 €

Plakate DIN A2
eins. Farbdruck, 100g BD Papier

   10 Stück 18,35 €
   25 Stück 28,45 €
   50 Stück 47,83 €
 100 Stück 55,66 €
 250 Stück 58,33 €   

Bauzaunbanner 340 cm x 173 cm 
eins. Farbdruck, 270 g/m² Mesh-Plane (winddurchlässig), mit Ösen

1 Stück     56,31 €        bei 5 Stück  46,45 €/Stück


